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Kanton Zürich
Regierungsrat

Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor
Regierungsrat Mario Fehr, Sicherheitsdirektor

Abstimmungsvorlagen vom 
7. März 2021
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Regierungsrat

1. Änderung der Kantonsverfassung

2. Änderung des Sozialhilfegesetzes

3. VI «Bei Polizeimeldungen sind die 
Nationalitäten anzugeben» und 
Gegenvorschlag des Kantonsrates; 
Änderung des Polizeigesetzes
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Kanton Zürich
Regierungsrat

Regierungsrat Ernst Stocker, Finanzdirektor
Änderung der Kantonsverfassung
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Regierungsrat

Kompetenzgrenzen (I)
Keine Vorlage RR, sondern Vorlage KR. Zwei Änderungen:

1. RR neu einmalig bis 4 Millionen CHF (bisher 3 Millionen CHF) und neu 
wiederkehrend bis 400’000 CHF (bisher 300’000 CHF). Darüber KR.

2. Referendum gegen KR-Beschlüsse neu einmalig ab 4 Millionen CHF und 
neu wiederkehrend 400’000 CHF (bisher 6 Millionen und 600’000 CHF)

 Anlass: Misstrauen wegen gebundenen Ausgaben RR
 Kontrolle ist vorhanden (Finanzkontrolle, Finanzkommission, Gerichte)
 RR zunächst dagegen, dafür eine Volksabstimmung durchzuführen
 KR will das aber so. Damit unterstützt der RR die Vorlage
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Regierungsrat

Kompetenzgrenzen (II)
Kritische Aspekte
 Erhöhung Kompetenz RR ausgewiesen (Bevölkerungswachstum, Teuerung)
 Aber kein Anlass oder Grund für Senkung der Referendumsgrenze
 Fast keine Referenden gegen Kreditbeschlüsse in der Vergangenheit
 Nur drei in letzten 10 Jahren (Tram Zürich-West, Landesmuseum, Rosengarten)
 Aber keine Referenden gegen Kredite mit einstelliger Millionensumme
 Daher Änderung ohne Not oder triftigen Grund, unnötige Abstimmung
 Bevölkerungswachstum spricht nicht für, sondern im Gegenteil

gegen die Senkung der Referendumsgrenze

Wichtigste Auswirkung: Der grösste Kanton der Schweiz macht sich immobiler, 
weil die 60-Tage-Frist künftig bei noch mehr Krediten abgewartet werden muss.
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Kanton Zürich
Regierungsrat

Regierungsrat Mario Fehr, Sicherheitsdirektor

Änderung des Sozialhilfegesetzes –
klare rechtliche Grundlage
für Sozialdetektive
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Regierungsrat

Ausgangslage
 Sozialhilfe ist ein zentrales Element für die soziale Sicherheit  Kanton 

Zürich orientiert sich an SKOS-Richtlinien und wendet sie konsequent an
(aktuelles Beispiel: Anpassung Grundbedarf an Teuerung per 1. April 
2021)

 Glaubwürdigkeit ist Voraussetzung für Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in die Sozialhilfe
 dazu gehört auch Missbrauchsbekämpfung

 Unklare rechtliche Situation bezüglich Sozialdetektive
 Parlamentarische Initiative im Kantonsrat

 Neuer § 48a des kantonalen Sozialhilfegesetzes (SHG)
 Schaffung einer spezifischen Rechtsgrundlage für Sozialdetektive
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Regierungsrat

Abgrenzung – SHG und StGB
 Abgrenzung zum Strafgesetzbuch (StGB):

– Art. 146 StGB (Betrug)  Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
(z.B. arglistige Täuschung in Fall von Ehepaar, das jahrelang 
Sozialhilfe bezog, während Ehemann gut gehende Garage führte)

– Art. 148a StGB («Sozialhilfebetrug»)  Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr (in Kraft seit 1. Oktober 2016; z.B., wenn 
unrechtmässig Sozialhilfe bezogen wird, Täuschung aber nicht 
arglistig ist)

 Sozialdetektive/Observation gemäss § 48a SHG als verwaltungs-
rechtliches Mittel der Sozialhilfebehörden
 z.B. Nichtangabe von Vermögenswerten
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Regierungsrat

Einheitliche, klare Regelung
 Gilt im ganzen Kanton und für alle Gemeinden

 Bestehende Unklarheiten über Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen von Observationen werden beseitigt
 einzelne kommunale Regelungen wurden bereits auf dem
Rechtsmittelweg aufgehoben

 Die Sozialhilfeorgane können Spezialistinnen und Spezialisten 
(Sozialdetektive) mit der Observation beauftragen
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Regierungsrat

Zweck- und verhältnismässige Lösung
 Sozialhilfeorgane können die betroffene Person zur Überprüfung und 

Klärung der Verhältnisse verdeckt observieren und dabei technische 
Hilfsmittel zur Bildaufzeichnung einsetzen

 Keine zusätzlichen technischen Hilfsmittel für die Durchführung der 
Observation erlaubt (wie z.B. GPS-Tracker für die Ortung
von Fahrzeugen), keine unangemeldeten Hausbesuche

 Beschränkung der Dauer der Observation (20 Tage innerhalb
von 6 Monaten)

 Genehmigung der Observation durch Bezirksrat notwendig

 Zustimmung zur Vorlage durch den Datenschutzbeauftragten
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Regierungsrat

Folgen einer Ablehnung
 Anstelle einer klaren und einheitlichen Regelung würde der

bestehende unklare und unbefriedigende Rechtszustand beibehalten

 Weiterhin Vielzahl von Regelungen, ohne dass feststeht,
dass sie im Einzelfall einer rechtlichen Überprüfung standhalten

 Politischer Kompromiss

 Kantonsrat und Regierungsrat empfehlen: JA



14

Kanton Zürich
Regierungsrat

Regierungsrat Mario Fehr, Sicherheitsdirektor

Volksinitiative «Bei Polizei-
meldungen sind die Nationalitäten 
anzugeben» und Gegenvorschlag
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Regierungsrat

Ausgangslage
 Was will die kantonale Volksinitiative der SVP

«Bei Polizeimeldungen sind die Nationalitäten anzugeben»?
 Bei jedem Delikt Nennung der Nationalität
Nennung des Migrationshintergrunds

 Kantonsratskommission hat moderaten Gegenvorschlag
ausgearbeitet  Breite Zustimmung im Parlament für tragfähige 
Lösung (112:37 Stimmen), Mehrheit der Fraktionen dafür

 Kantonsrat und Regierungsrat empfehlen:
NEIN zu Volksinitiative
 JA zu Gegenvorschlag

 Stichfrage  Gegenvorschlag
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Regierungsrat

Gegenvorschlag unterscheidet sich
wesentlich von der Volksinitiative
Volksinitiative Gegenvorschlag
§ 9a. Transparenz § 51a. Information
1 Die Polizei informiert die Öffentlichkeit in transparenter Weise 
über Straftaten.

1 (unverändert) Die Polizei ist befugt, im öffentlichen
Interesse und im Rahmen ihrer Zuständigkeit die
Bevölkerung und Betroffene zu informieren, sofern keine
überwiegenden schützenswerten Interessen Privater oder
des Gemeinwesens entgegenstehen.

2 Bei Informationen gegenüber der Öffentlichkeit, namentlich in 
Medienmitteilungen und an Medienkonferenzen, werden bei 
Tätern, Tatverdächtigen und Opfern Alter, Geschlecht und alle 
Nationalitäten bekannt gegeben. Ein Migrationshintergrund wird 
auf Anfrage bekannt gegeben, soweit die Information verfügbar 
ist.

2 Informiert sie die Bevölkerung, gibt sie das Alter, das 
Geschlecht und die Staatsangehörigkeit der Täterinnen und 
Täter, Tatverdächtigen und Opfer bekannt, sofern keine 
Gründe des Persönlichkeitsschutzes dagegen sprechen oder 
die Gefahr besteht, dass die Personen identifiziert werden
können.

3 Von der Regelung gemäss Abs. 2 kann abgewichen werden, 
wenn erhebliche Gründe des Persönlichkeitsschutzes gegen die 
Bekanntgabe der erwähnten Merkmale sprechen oder wenn mit 
der Bekanntgabe Personen identifiziert werden können.
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Regierungsrat

Gegenvorschlag: 
Transparente, bewährte Praxis 
 Gegenvorschlag entspricht der transparenten und bewährten 

Kommunikationspraxis der Kantonspolizei Zürich:

 Bei Straftaten werden die Nationalitäten der Beteiligten genannt,
wobei immer eine Interessenabwägung stattfindet

 Bei Verkehrsdelikten nur bei groben Verstössen (z.B. Rasern)
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Regierungsrat

Fünf aktuelle Beispiele
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Regierungsrat



21

Regierungsrat



22

Regierungsrat



23

Regierungsrat



24

Regierungsrat



25

Regierungsrat

Das spricht für den Gegenvorschlag
 Bei Straftaten werden Nationalitäten dort genannt, wo angebracht

oder aus Transparenzgründen von der Öffentlichkeit erwartet

 Kein Zwang zur Nennung der Nationalität

 Keine Nennung des Migrationshintergrunds

 Keine rechtlich problematische Unterscheidung zwischen 
gebürtigen und eingebürgerten Schweizerinnen und Schweizern

 Einheitliche Regelung für den Kanton Zürich
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Regierungsrat

Darum JA zum Gegenvorschlag
 Bevölkerung will Transparenz - Nationalitätennennung ist eine 

Selbstverständlichkeit 
 Gegenvorschlag wird dem gerecht, aber kein Zwang!

 Wird von der Kantonspolizei Zürich so gehandhabt, die bei schwerer 
Delinquenz auch für Stadtgebiet sowieso zuständig ist

 Ausnahmefall Stadtpolizei Zürich  gibt Nationalität auf Nachfrage 
bekannt und erweckt so erst recht Aufmerksamkeit

Wer eine pragmatische, vernünftige und einheitliche
Regelung für den Kanton Zürich will, stimmt dem
Gegenvorschlag zu
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Kanton Zürich


